
Abschlussprüfungen
Abschlussprüfung im Ausbil-
dungsberuf „Arzthelfer/Arzthel-
ferin“ und im Ausbildungsberuf 

„Medizinischer Fachangestellter/
Medizinische Fachangestellte“

Die Sächsische Landesärztekammer 
führt die nächste schriftliche Ab -
schlussprüfung in den oben genann-
ten Ausbildungsberufen am Montag, 
dem 27. April 2009, 8.00 – 14.00 
Uhr durch.

Folgende Prüfungsorte für die Ab -
schlussprüfung wurden festgelegt:

Berufliches Schulzentrum für 
Gesundheit und Sozialwesen
An der Markthalle 10, 09111 Chemnitz

Berufliches Schulzentrum für 
Wirtschaft und Gesundheit
Reißiger Straße 46, 08525 Plauen

Sächsische Landesärztekammer
Schützenhöhe 16, 01099 Dresden

Berufliches Schulzentrum für 
Wirtschaft und Soziales
Carl-von-Ossietzky-Straße 13 – 16, 
02826 Görlitz

Berufliches Schulzentrum 9 
Gesundheit und Sozialwesen
Schönauer Straße 160, 04207 Leipzig

Die Prüfung im Prüfungsfach Prakti-
sche Übungen (Ausbildungsberuf 

„Arzthelfer/Arzthelferin“) und die Prü-
fung im praktischen Teil (Ausbildungs-
beruf „Medizinischer Fachangestell-
ter/Medizinische Fachangestell  te“) 
erfolgt im Zeitraum von ca. Mitte 
Mai 2009 bis Mitte Juni 2009.

Abschlussprüfung im Ausbildungs
beruf „Arzthelfer/Arzthelferin“
Prüflinge, deren Berufsausbildung 
vor dem 1. August 2006 begonnen 
hat, werden gemäß den Vorschriften 
der Prüfungsordnung für die Durch-
führung von Prüfungen im Ausbil-
dungsberuf der Arzthelferinnen vom 
27. März 1993 geprüft.

I. Zulassung zur 
 Abschlussprüfung

Zur Abschlussprüfung mit Beginn 27. 
April 2009 können Prüflinge, die den 
Antrag auf eine Wiederholungsprü-
fung gestellt haben (§ 37 Abs. 1 Be  rufs-
bildungsgesetz), zugelassen werden.

II. Anmeldung und 
 Zulassungsverfahren
Die Anmeldung zur Abschlussprü-
fung hat mit vollständigen Unterla-
gen nach § 10 der Prüfungsordnung 
für die Durchführung der Prüfungen 
im Ausbildungsberuf der Arzthelfe-
rinnen der Sächsischen Landesärzte-
kammer (veröffentlicht im Internet 
unter www.slaek.de) bis spätestens 
zum 27. Februar 2009 zu erfolgen.
Über die Zulassung zur Abschluss-
prüfung entscheidet die zuständige 
Stelle. Hält sie die Zulassungsvoraus-
setzungen nicht für gegeben, so ent-
scheidet der Prüfungsausschuss (§ 46 
Abs. 1 Berufsbildungsgesetz).
Die Anmeldeformulare und die Ge -
bührenbescheide für die Prüfungsge-
bühren erhalten die ausbildenden 
Ärzte oder in den Fällen der Wieder-
holungsprüfung ohne Ausbildungs-
verlängerung die Prüflinge von der 
Sächsischen Landesärztekammer.
Bestehen Auszubildende vor Ablauf 
der Ausbildungs- oder Umschulungs-
zeit die Abschlussprüfung, so endet 
das Berufsausbildungs- oder Umschu-
lungsverhältnis mit Bekanntgabe des 
Ergebnisses durch den Prüfungsaus-
schuss (§ 21 Abs. 2 Berufsbildungs-
gesetz).

Abschlussprüfung im 
Ausbildungs beruf „Medizinischer 
Fachangestellter/Medizinische 
Fachangestellte“
Prüflinge, deren Berufsausbildung 
nach dem 1. August 2006 begonnen 
hat, werden gemäß den Vorschriften 
der Prüfungsordnung für die Durch-
führung von Abschlussprüfungen im 
Ausbildungsberuf des Medizinischen 
Fachangestellten/der Medizinischen 
Fachangestellten vom 23. November 
2007 geprüft.

I. Zulassung zur 
 Abschlussprüfung
Zur Abschlussprüfung mit Beginn 27. 
April 2009 können regulär Auszubil-
dende und Umschüler/innen, deren 
Ausbildungs- oder Umschulungsver-

hältnis nicht später als am 31. August 
2009 endet, zugelassen werden.

II. Zulassung in besonderen Fällen
1. Gemäß § 45 Abs. 1 Berufsbil-
dungsgesetz können Auszubildende 
und Umschüler/innen (bei einer 
Umschulungszeit von 30 bis 36 
Monaten) nach Anhören des Aus-
bildenden und der Berufsschule  
vor Ablauf ihrer Ausbildungs- und 
Umschulungszeit zur Abschlussprü-
fung zugelassen werden, wenn ihre 
Leistungen dies rechtfertigen (vorzei-
tige Abschlussprüfung).
Als Maßstäbe für eine Einzelfallent-
scheidung sind festgelegt:
■ maximal mögliche Verkürzung 

von insgesamt sechs Monaten,
■ mindestens gute Lern- und Aus-

bildungsergebnisse in der Arzt-
praxis,

■ gute Lernmotivation und Lerner-
gebnisse mit Notendurchschnitt 
bis 2,0 in der Berufsschule und

■ mindestens befriedigende Note 
in der Zwischenprüfung.

Die Inhalte des Ausbildungsrahmen-
planes und des im Berufsschulunter-
richt vermittelten Lernstoffes – 
so weit er für die Berufsausbildung 
wesentlich ist – müssen dabei voll-
ständig anwendungsbereit sein.
2. Prüflinge ohne vorangegange -
nes Berufsausbildungsverhältnis, die 
nachweisen, dass sie mindestens das 
Eineinhalbfache der Zeit, die als Aus-
bildungszeit vorgeschrieben ist, in 
dem Beruf des Arzthelfers/der Arzt-
helferin oder des/der Medizinischen 
Fachangestellten tätig gewesen sind 
(§ 45 Abs. 2 Berufsbildungsgesetz).

III. Verkürzung der 
 Ausbildungszeit
Gemäß § 8 Abs. 1 Berufsbildungsge-
setz hat die Sächsische Landesärzte-
kammer auf gemeinsamen Antrag 
des/der Auszubildenden und des/der 
Ausbildenden die Ausbildungszeit zu 
kürzen, wenn zu erwarten ist, dass 
das Ausbildungsziel in der gekürzten 
Zeit erreicht wird.
Als Maßstäbe für die Einzelfallent-
scheidung sind festgelegt:
■ Ausbildungsende bis spätestens 

30. November 2009,
■ Nachweis befriedigender Leistun-

gen in der Praxis und
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■ Lernergebnisse bis 3,0 in der Be -
rufsschule.

Das Vorliegen von Abitur, Berufs-
grundbildungsjahr sowie der Ab -
schluss einer fachfremden privaten 
Berufsfachschule rechtfertigen grund-
sätzlich keine Verkürzung von vorn-
herein.

IV. Anmeldung und 
 Zulassungsverfahren
Die Anmeldung zur Abschlussprü-
fung hat mit vollständigen Unterla-
gen nach § 10 der Prüfungsordnung 
für die Durchführung von Abschluss-
prüfungen im Ausbildungsberuf  
des Medizinischen Fachangestellten/ 
der Medizinischen Fachangestellten 

Seniorentreffen der 
Kreisärztekammer 
Dresden

Wir möchten Sie für

Dienstag, den 3. März 2009, 15.00 
Uhr,

zum ersten Treffen in diesem Jahr in 
den Plenarsaal der Sächsischen Lan-
desärztekammer einladen.
Herr Prof. Joachim Menzhausen, 
ehemaliger Direktor des Grünen 
Gewölbes, berichtet über die Rück-
kehr der Kunstschätze und den Wie-
deraufbau der Dresdner Museen 
nach 1945.
Gleichzeitig besteht wieder die Mög-
lichkeit zur Anmeldung für den dies-
jährigen Ausflug am 13. Mai 2009 
nach Bad Lauchstädt.
Genauere Informationen erhalten Sie 
bei dieser Veranstaltung.

Nach dem Vortrag ist ein gemeinsa-
mes Kaffeetrinken im Foyer vorberei-
tet. Sie sind mit Ihrem Partner/-in 
herzlich willkommen!

Ihr Seniorenausschuss 
der Kreisärztekammer Dresden
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Sächsische Landesärztekammer
Konzerte
Festsaal, Sonntag, 1. März 2009
11.00 Uhr – Junge Matinee
Das junge Streicherensemble musiziert
Leiter: KV Prof. Volker Dietzsch 
Schülerinnen und Schüler des 
Sächsischen Landesgymnasiums für 
Musik Dresden Carl Maria von Weber

Ausstellung
Foyer und 4. Etage
Christina Pohl
Lustgarten
bis 15. März 2009

Annelies Putty-Schenke
Augenblicke – Malerei und Grafik
18. März bis 24. Mai 2009
Vernissage: Donnerstag, 19. März 2009, 
19.30 Uhr
Einführung: Karin Weber, 
Kunstwissenschaftlerin und Kuratorin, 
Dresden

Sächsische Ärzteversorgung
Ausstellung, 2. Etage
Beate Bilkenroth
Malerei – „WBS 70“
bis 30.  April 2009

Konzerte und 
Ausstellungen

Ärztemeisterschaft 
im 10 kmLauf

Im Rahmen des 19. Citylaufes in 
Dresden am 29. März 2009 findet die 
2. Sächsische Ärztemeisterschaft 
im 10 km-Lauf statt.
Wir laden alle sächsischen Ärzte zu 
dieser sportlichen Aktivität ein.
Start und Ziel sind an der Goldenen 
Pforte des Dresdener Rathauses. 
Die Strecke führt durch das histori-
sche Dresden.
Start: 29. 3. 2009, 10.30 Uhr (Start-
unterlagen vorher im Meldebüro ab -
holen)
Meldungen: bis 28. 2. 2009 inkl. 
kostenlosem Funktionsshirt,
bis 25. 3. 2009 ohne Funktionsshirt,
Nachmeldungen sind noch bis eine 
Stunde vor Laufbeginn möglich.
Online-Anmeldung unter www.
citylauf-dresden.de oder per Post  
an Citylauf-Verein Dresden e.V., PF 
16 01 36;  01287 Dresden (Bitte Son-
derwertung „Ärzte“ an  kreu  zen). 
Startgeld: 10,00 Euro
(Konto-Nr. 320 005 407;  
BLZ 850 503 00; 
Ostsächsische Sparkasse Dresden)
Siegerehrung:  Die schnellste säch-
sische Ärztin und der schnellste säch-
sische  Arzt werden mit einem Pokal 
ausgezeichnet.
Weitere Anfragen an helmut.zerbes@
raupennest.de 

Sächsischer Sportärztebund e.V.
PD Dr. med. Helmut Zerbes, Vorsitzender                                  

der Sächsischen Landesärztekammer 
(veröffentlicht im Internet unter 
www.slaek.de) bis spätestens zum 
27. Februar 2009  zu erfolgen.
Über die Zulassung zur Abschluss-
prüfung entscheidet die zuständige 
Stelle. Hält sie die Zulassungsvoraus-
setzungen nicht für gegeben, so ent-
scheidet der Prüfungsausschuss (§ 46 
Abs. 1 Berufsbildungsgesetz).

Die Anmeldeformulare und die Ge -
bührenbescheide für die Prüfungsge-
bühren erhalten die ausbildenden 
Ärzte oder in den Fällen von Ziffer 
II.2. (Externe Prüfung) die Prüflinge 
von der Sächsischen Landesärzte-
kammer.

Bestehen Auszubildende/Umschüler/
innen vor Ablauf der Ausbildungs- 
oder Umschulungszeit die Abschluss-
prüfung, so endet das Berufsausbil-
dungs- oder Umschulungsverhältnis 
mit Bekanntgabe des Ergebnisses 
durch den Prüfungsausschuss (§ 21 
Abs. 2 Berufsbildungsgesetz).

Für Fragen stehen wir Ihnen gern 
unter Tel. 0351 8267170/171 zur 
Verfügung.

Marina Hartmann
Leitende Sachbearbeiterin

Referat Medizinische Fachangestellte


